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Teil A Planungsrechtliche Festsetzungen 

 Rechtsgrundlagen 

 ▪ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) 

▪ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsver-

ordnung – BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.November 

2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstel-

lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanZV 90) vom 18. De-

zember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge-

setzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 

vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 13 

des Gesetzes vom 18. November 2025 (GBl. 2025 Nr. 124) 

 

  

A1 Art der baulichen Nutzung 

A1.1 Gewerbegebiet (GE) 

A1.1.1 Zulässig sind: 
- Gewerbebetriebe aller Art einschließlich Anlagen zur Erzeugung von 

Strom oder Wärme aus solarer Strahlungsenergie, Lagerhäuser, Lager-
plätze und öffentliche Betriebe, 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude. 
 

A1.1.2 Ausnahmsweise können zugelassen werden: 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-

inhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

 
A1.1.3 Nicht zulässig sind: 

- Einzelhandelsbetriebe sowie andere Handelsbetriebe, die auch an letzte 
Verbraucher verkaufen, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke, 

- Vergnügungsstätten, 
- Tankstellen. 

 

  

A2 Maß der baulichen Nutzung 

A2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

A2.1.1 Siehe Planeintrag. 
 

  

A2.2 Geschossflächenzahl (GFZ) 

A2.2.1 Siehe Planeintrag. 
 

  



Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Herrenmatt, 3. Änderung und 1. Erweiterung“ Gemeinde Seelbach 
Fassung: Entwurf zur Veröffentlichung im Internet gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Stand: 01.04.2026 
 

Schriftlicher Teil 

 

Seite 3 von 7 

A2.3 Höhe baulicher Anlagen 

A2.3.1 Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird durch die Festsetzung der Gebäude-
höhe Oberkante baulicher Anlagen (GHOK) bestimmt (siehe Planeintrag). 
 

A2.3.2 Die festgesetzten Höhen baulicher Anlagen gelten nicht für technische Aufbauten 
wie Schornsteine, Lüftungsanlagen und Solaranlagen. Die Gebäudehöhe ist der 
oberste Punkt der Dachhaut. 
 

  

A2.4 Baumassenzahl (BMZ) 

A2.4.1 Siehe Planeintrag. 
 

  

A3 Bauweise 

A3.1 Abweichende Bauweise: a 

A3.1.1 Festgesetzt wird abweichende Bauweise: Die Gebäude sind mit seitlichem Grenz-
abstand zu errichten. Ihre größte Länge darf mehr als 50 m betragen. 
 

  

A4 Überbaubare Grundstücksflächen 

A4.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind in der Planzeichnung durch Baugren-
zen festgesetzt. 
 

  

A5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

A5.1 Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO können auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zugelassen werden. 
 

A5.2 Stellplätze, überdachte Stellplätze und Garagen können auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zugelassen werden. 
 

  

A6A5 Grünflächen 

A6A5.1 Private Grünfläche: Gewässerrandstreifen 

A6A5.1.
1 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB: Nach § 38 Abs. 4 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) und § 29 Abs. 3 Wassergesetz für Baden-Württemberg 
(WG) ist in Gewässerrandstreifen verboten: 

- die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
- das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, ausge-

nommen die Entnahme im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirt-
schaft sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern, 

- der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ausgenommen die Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln, soweit durch Landes-
recht nichts anderes bestimmt ist und der Umgang mit wassergefährden-
den Stoffen in und im Zusammenhang mit zugelassenen Anlagen, 

- die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserab-
fluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 

- der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, aus-
genommen Wundverschlussmittel zur Baumpflege und Wildbissschutzmit-
tel, in einem Bereich von fünf Metern, 
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- die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht 
standortgebunden oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind und 

- die Nutzung als Ackerland in einem Bereich von fünf Metern ab dem 1. 
Januar 2019; hiervon ausgenommen sind die Anpflanzung von Gehölzen 
mit Ernteintervallen von mehr als zwei Jahren sowie die Anlage und der 
umbruchlose Erhalt von Blühstreifen in Form von mehrjährigen nektar- und 
pollenspendenden Trachtflächen für Insekten. 

 
  

A7A6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

A7A6.1 Dacheindeckungen aus Kupfer, Zink oder Blei sind nur in beschichteter Form zu-
lässig. 
 

  

A8A7 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

A8A7.1 Auf der durch Planeintrag festgesetzten Fläche „P01“ ist eine ein- bis zweireihige 
Hecke aus standortheimischen Gehölzen zu pflanzen. Bauliche Anlagen sind auf 
dieser Fläche nicht zulässig. 
 

  

A8 Zuordnung von Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur 
und Landschaft an anderer Stelle 

A8.1 Die Umwandlung einer landwirtschaftlichen Ackerfläche in eine Fettwiese auf dem 
Grundstück Flst.-Nr. 964 der Gemarkung Seelbach mit einer Fläche von 4.090 m² 
wird den Eingriffen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans vollständig zuge-
ordnet. 
 

A8.2 Die Umwandlung einer landwirtschaftlichen Ackerfläche in eine Streuobstwiese 
auf dem Grundstück Flst.-Nr. 962 der Gemarkung Seelbach mit einer Fläche von 
2.090 m² wird den Eingriffen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans vollstän-
dig zugeordnet. 
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Teil B Örtliche Bauvorschriften 

 Rechtsgrundlagen 

 ▪ § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung 

vom 5. März 2010, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 

März 2025 (GBl. 2025 Nr. 25) 

▪ § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 

vom 24. Juli 2000 (GBl S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 12. November 2024 (GBl. 2024 Nr. 98) 

 

  

B1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

B1.1 Dachgestaltung der Hauptgebäude 

B1.1.1 Zulässig sind Dächer mit einer Dachneigung von maximal 30°. 
 

  

B1.2 Außenwände 

B1.2.1 Leuchtende oder reflektierende Materialien sind nicht zulässig. 
 

  

B2 Werbeanlagen 

B2.1 Selbstleuchtende Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechselndem bewegtem 
Licht sind nicht zulässig. 
 

  

B3 Gestaltung der unbebauten Flächen 

B3.1 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke 

B3.1.1 Die Grundstücksbereiche, die nicht von Gebäuden, Nebenanlagen oder sonstigen 
baulichen Anlagen überdeckt werden, sind unversiegelt zu belassen und als Grün- 
oder Gartenflächen anzulegen. 
 

  

B4 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Nieder-
schlagswasser 

B4.1 Niederschlagswasser, das nicht auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, ver-
sickert oder als Brauchwasser genutzt wird, ist gedrosselt in den Litschentalbach 
abzuleiten. Hierbei ist eine Ableitung von maximal 15 l/(s*ha) zulässig. 
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Teil C Hinweise 

C1 Altlasten 

C1.1 Werden bei Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und/oder Geruchsemissionen 
(z. B. Mineralöle, Teer, ...) wahrgenommen, so ist umgehend das Landratsamt Or-
tenaukreis zu unterrichten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustel-
len. 
 

C2 Denkmalschutz 

C2.1 Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde 
oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer 
Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde 
(Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, 
Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf 
des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, 
sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstan-
den ist. Zuwiderhandlungen werden gemäß § 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten 
geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zu-
mindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Bau-
firmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
 

C3 Ingenieurgeologie 

C3.1 Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quel-
len (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens 
sowie mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des 
Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zu-
sätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand 
kann bauwerksrelevant sein. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (zum Bei-
spiel zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Gründung, zur 
Baugrubensicherung und dergleichen) wird die Durchführung objektbezogener 
Baugrundgutachten gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 empfohlen. 
 

C4 Vogelschlag 

 Vögel sind nicht in der Lage durchsichtige sowie spiegelnde Glasfronten als Hin-
dernis wahrzunehmen (Schmid, Doppler, Heynen, & Rössler, 2012). Betroffen 
sind sowohl ubiquitäre, aber auch seltene und bedrohte Arten. Der Vogelschlag 
an Glas stellt somit ein signifikantes Tötungsrisiko dar. Das Kollisionsrisiko lässt 
sich durch die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen deutlich reduzieren. 
 
Beim unverzichtbaren Bau großer Fensterfronten, Fassadenöffnungen und Bal-
kone > 2 m² Glasfläche und > 50 cm Breite ohne Leistenunterteilung sollten ge-
eignete Maßnahmen und Materialien gemäß dem Stand der Technik ergriffen bzw. 
verwendet werden, um Vogelschlag an Glasflächen zu vermeiden. Durch die Ver-
wendung von Glas mit geringem Außenreflexionsgrad < 15 % (Schmid, 2016) kön-
nen Spiegelungen reduziert werden. Die dadurch entstehende Durchsicht kann 
durch halbtransparentes (bearbeitetes bzw. gefärbtes) Glas, Folien oder Muster 
vermindert werden. Es sind ausschließlich hochwirksame Muster, die durch ge-
normte Flugtunneltests geprüft worden sind (Kategorie A der österreichischen 
Norm ONR 191040 zur Verwendung im deutschsprachigen Raum), zu verwenden. 
Einzelne Greifvogel-Silhouetten sowie UV-Markierungen sind nach aktuellem Er-
kenntnisstand nicht ausreichend wirksam und somit ungeeignet. Zum aktuellen 
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Stand der Technik siehe Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
(http://www.vogelschutzwarten.de/glasanflug.htm), Schweizerische Vogelwarte 
Sempach (https://vogelglas.vogelwarte.ch) sowie Wiener Umweltanwaltschaft 
(https://wua-wien.at/naturschutz-und-stadtoekologie/vogelanprall-an-
glasflaechen). 
 

C5 Beleuchtung 

 Künstliche Beleuchtungen im Außenbereich sind zu vermeiden (vgl. § 21 
NatSchG). Die öffentliche und private Außenbeleuchtung an Gebäuden und Frei-
flächen (z.B. Wege, Parkplätze) ist blendfrei, streulichtarm sowie arten- und insek-
tenfreundlich zu gestalten und auf das notwendige Maß zu reduzieren. Zulässig 
sind daher nur voll abgeschirmte Leuchten, die im installierten Zustand nur unter-
halb der Horizontalen abstrahlen (0% Upward Light Ratio) und Leuchtmittel mit für 
die meisten Arten wirkungsarmen Spektrum wie bernsteinfarbenes bis warmes 
Licht entsprechend den Farbtemperaturen von 1600 bis 2400 bzw. max. 3000 Kel-
vin. Flächige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende Röhren und rundum strah-
lende Leuchten (Kugelleuchten, Solarleuchten) mit einem Lichtstrom höher als 50 
Lumen sind unzulässig. Durch Schalter, Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder oder 
„smarte“ Technologie soll die Beleuchtung auf die Nutzungszeit begrenzt werden 
(genauere Ausführungen siehe Schroer et al. 2019 „Leitfaden zur Neugestaltung 
und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen Anforderungen an eine nachhal-
tige Außenbeleuchtung", BFN - Skripten 543). 
 

 
Seelbach, ................................ Lauf, 01.04.2026 Kr-la 
 
 
 
.............................................  

Michael Moser 

Bürgermeister 

Planverfasser 

 
 
 
Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieses Bebauungsplanes mit dem hierzu ergangenen Be-
schluss des Gemeinderats der Gemeinde Seelbach vom ................................ übereinstim-
men. 
 
Seelbach, ................................ 
 
 
 
............................................. 
Michael Moser 

Bürgermeister 
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